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Antrag 
  

  
 ANMELDUNG ZUR MÜNDLICHEN ERGÄNZUNGSPRÜFUNG (nach § 32 APB) 
  

 

Studiengang:         Fachbereich:     

Name, Vorname:            

Email:          Matrikelnr.:     

Im Prüfungsfach:         

Prüfungsnummer:       Datum 2. Wdh. Prüfung:     

Prüfer/in:        

 

Eine mündliche Ergänzungsprüfung (mEP) kann einmalig pro Studiengang in einer nicht bestandenen 

zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung abgelegt werden.  

Mir ist bekannt, dass ich keinen Anspruch auf eine mEP habe, wenn ich bei der letzten Prüfung ein leeres 

Blatt abgegeben habe oder die Benotung durch einen Täuschungsversuch zustande kam. Mit dieser 

Anmeldung bestätige ich, dass ich mich in dem oben genannten Studiengang zu keiner weiteren 

mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 32 (APB der TU Darmstadt) angemeldet habe. 

 

Datum, Unterschrift:           

     (Studierende/Studierender) 

 

Vom Studienbüro auszufüllen 

Notenbekanntgabe der zweiten Wiederholungsprüfung erfolgte am:       

Die Angaben wurden überprüft.  

 Dem Antrag wird zugestimmt. Im oben genanntem Studiengang liegt keine weitere Anmeldung 

zur mündlichen Ergänzungsprüfung vor. 

 Der Antrag wird abgelehnt. Im oben genanntem Studiengang liegt bereits eine Anmeldung zur 

mündlichen Ergänzungsprüfung vor. 

 Das Studienbüro des FB    wird um das Anlegen einer zusätzlichen Prüfungsrunde 

(mEP) für die oben genannte Prüfung des/der Studierenden gebeten. 

 

Darmstadt, den             

   (Datum)      (Unterschrift Studienbüro) 
 

Hinweis für Antragsteller: Der Antrag sollte persönlich in Ihrem Studienbüro eingereicht werden. Sollte die 

persönliche Abgabe des Antrags nicht möglich sein, reicht zur Fristwahrung die Zustellung des Formulars. In 

diesem Fall setzen Sie sich unmittelbar nach Beantragung mit Ihrem Studienbüro in Verbindung, um wichtige 

Informationen zur Terminvergabe zu erhalten (Mitwirkungspflicht!). Diese erfolgt erst, wenn der Antrag im 

Studienbüro eingegangen, geprüft und genehmigt wurde. Beantragung ist nicht gleich Genehmigung. 

 

 


